
 Seite 1 von 1  

Gegenüberstellung der Änderungen  
 
 
Bisher 
 

§ 1 
Rechtsform und Zweckbestimmung 

 
Abs. 1 und 2 unverändert 

 
  

(3) Übergangsheime für Aussiedler und 
ausländische Flüchtlinge im Sinne dieser 
Satzung sind die Gebäude 
a) Bergstr. 26                                                           
b) Münsterstr. 20 

 

Abs. 4 unverändert  

 
Ab 01.01.2015 
 

§ 1 
Rechtsform und Zweckbestimmung  

 
Abs. 1 und 2 unverändert 

 
  

(4) Übergangsheime für Aussiedler und 
ausländische Flüchtlinge im Sinne dieser 
Satzung sind die Gebäude 
a) Bergstr. 26                                                           
b) Münsterstr. 20                                          
c) Warendorfer Str. 10 

 
Abs. 4 unverändert 

 
 

  

 
Bemerkung: 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zuweisungszahlen von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen sind in den letzten Monaten 
deutlich gestiegen. In den Übergangsheimen 
der Gemeinde Everswinkel, Münsterstr. 20 und 
Bergstr. 26, sind die Aufnahmekapazitäten 
bald ausgeschöpft. Aus diesem Grund benötigt 
die Gemeinde Everswinkel weitere 
Unterbringungsmöglichkeiten und hat die 
Immobilie Warendorfer Str. 10 gekauft. 
 
 
 
 
 

 
 


